
 
 

  
 

  

POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin    
 HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97, 10117 Berlin 

 TEL +49 (0) 18 88 6 82-0 

 E-MAIL poststelle@bmf.bund.de 

 TELEX 88 66 45 

 DATUM 26. November 2004 

 

Oberste Finanzbehörden 
der Länder 
 

   

 

BETREFF  Behandlung der Einbringung zum Privatvermögen gehörender Wirtschaftsgüter in das 
betriebliche Gesamthandsvermögen einer Personengesellschaft 

   
BEZUG BMF-Schreiben vom 29. März 2000 

- IV C 2 - S 2178 - 4/00 -  
BStBl I Seite 462 

GZ  IV B 2 - S 2178 - 2/04 (bei Antwort bitte angeben) 
  

 
 
Bei der Behandlung der Einbringung einzelner zum Privatvermögen gehörender Wirtschafts-
güter in das betriebliche Gesamthandsvermögen einer Personengesellschaft als tauschähn-
licher Vorgang ist die Frage aufgeworfen worden, unter welchen Voraussetzungen eine 
verdeckte Einlage im Sinne der Ausführungen zu Ziffer II.1b) des BMF-Schreibens vom 
29. März 2000 - IV C 2 - S 2178 - 4/00 - (BStBl I Seite 462) vorliegt, weil dem 
Einbringenden keine Gesellschaftsrechte gewährt werden. 
 
Nach Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der Länder nehme ich dazu wie folgt 
Stellung: 
 
1. Übertragung gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten 
 
Erhöht sich durch die Übertragung eines Wirtschaftsguts der Kapitalanteil des Einbringenden, 
liegt insoweit eine Übertragung gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten vor. 
 
Für die Frage, ob als Gegenleistung für die Übertragung Gesellschaftsrechte gewährt werden, 
ist grundsätzlich das Kapitalkonto der Handelsbilanz (z.B. bei einer OHG nach § 120 Abs. 2 
HGB) maßgebend, wonach sich die Gesellschaftsrechte - wenn nichts anderes vereinbart ist - 
nach dem handelsrechtlichen Kapitalanteil des Gesellschafters richten. Dieser Kapitalanteil ist 
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nach dem Regelstatut des HGB z.B. für die Verteilung des Jahresgewinns, für Entnahme-
rechte und für die Auseinandersetzungsansprüche von Bedeutung (bei einer OHG betrifft dies 
§ 121 HGB, § 122 HGB und § 155 HGB). 
 
Werden die handelsrechtlichen Vorschriften abbedungen und nach den gesellschaftsvertrag-
lichen Vereinbarungen mehrere (Unter-)Konten geführt, gilt für die steuerliche Beurteilung 
Folgendes: 
 
a) Kapitalkonto I 
 
Erfolgt als Gegenleistung für die Übertragung die Buchung auf dem Kapitalkonto I, kann 
grundsätzlich von einer Übertragung gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten ausge-
gangen werden. Als maßgebliche Gesellschaftsrechte kommen die Gewinnverteilung, die 
Auseinandersetzungsansprüche sowie Entnahmerechte in Betracht. Die bloße Gewährung von 
Stimmrechten stellt allein keine Gegenleistung im Sinne eines Entgelts dar, da Stimmrechte 
allein keine vermögensmäßige Beteiligung an der Personengesellschaft vermitteln. 
 
b) Weitere - variable - Gesellschafterkonten 
 
Werden neben dem Kapitalkonto I weitere gesellschaftsvertraglich vereinbarte - variable - 
Gesellschafterkonten geführt, so kommt es für deren rechtliche Einordnung auf die jeweiligen 
vertraglichen Abreden im Gesellschaftsvertrag an. Ein wesentliches Indiz für das Vorliegen 
eines Kapitalkontos ist, wenn nach der gesellschaftsvertraglichen Vereinbarung auf dem 
jeweiligen Konto auch Verluste gebucht werden (BMF-Schreiben vom 30. Mai 1997, BStBl I 
Seite 627). 
 
Liegt nach diesen Maßstäben (Buchung auch von Verlusten) ein (weiteres) Kapitalkonto II 
vor, so gilt Folgendes: Auch wenn das Kapitalkonto eines Gesellschafters in mehrere Unter-
konten aufgegliedert wird, so bleibt es gleichwohl ein einheitliches Kapitalkonto. Eine 
Buchung auf einem Unterkonto des einheitlichen Kapitalkontos (und damit auch auf dem 
Kapitalkonto II) führt demnach regelmäßig zu einer Gewährung von Gesellschaftsrechten. 
 
Handelt es sich bei dem betreffenden Gesellschafterkonto nicht um ein Kapitalkonto, ist 
regelmäßig von einem Darlehenskonto auszugehen. Erfolgt die Übertragung von Einzel-
wirtschaftsgütern gegen Buchung auf einem Darlehenskonto, so kann dieses Konto keine 
Gesellschaftsrechte gewähren; wegen des Erwerbs einer Darlehensforderung durch den über-
tragenden Gesellschafter liegt insoweit ein entgeltlicher Vorgang vor, der nach § 6 Abs. 1  
Nr. 1 oder 2 EStG zu bewerten ist. 
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2. Unentgeltliche Übertragungen (verdeckte Einlage) 
 
a) Allgemeines 
 
Soweit dem Einbringenden keine Gesellschaftsrechte und auch keine sonstigen Gegenleistun-
gen (einschließlich Begründung einer Darlehensforderung bei Buchung auf einem Darle-
henskonto) gewährt werden, liegt mangels Gegenleistung eine verdeckte Einlage vor. Sie ist 
nach § 4 Abs. 1 Satz 5 i.V.m. § 6 Abs. 1 Nr. 5 EStG zu bewerten, auch wenn sie in der Steu-
erbilanz der Gesellschaft das Eigenkapital erhöht. 
 
b) Buchungstechnische Behandlung 
 
Eine Übertragung im Wege der verdeckten Einlage ist dann anzunehmen, wenn die Über-
tragung des Wirtschaftsguts auf einem gesamthänderisch gebundenen Kapitalrücklagenkonto 
gutgeschrieben wird oder - was handelsrechtlich zulässig sein kann - als Ertrag gebucht wird. 
 
In beiden Fällen erhöht dies zwar das Eigenkapital der Gesellschaft. Dem Einbringenden 
werden aber hierdurch keine zusätzlichen Gesellschaftsrechte gewährt. Bei der Buchung auf 
einem gesamthänderisch gebundenen Kapitalrücklagenkonto erlangt der übertragende Gesell-
schafter nämlich anders als bei der Buchung auf einem Kapitalkonto keine individuelle 
Rechtsposition, die ausschließlich ihn bereichert. Bei der Buchung auf einem gesamthände-
risch gebundenen Rücklagenkonto wird vielmehr der Auseinandersetzungsanspruch aller 
Gesellschafter entsprechend ihrer Beteiligung dem Grunde nach gleichmäßig erhöht. Der 
Mehrwert fließt also - ähnlich wie bei einer Buchung auf einem Ertragskonto - in das 
gesamthänderisch gebundene Vermögen der Personengesellschaft und kommt dem über-
tragenden Gesellschafter ebenso wie allen anderen Mitgesellschaftern nur als reflexartige 
Wertsteigerung seiner Beteiligung zugute. Mangels Gegenleistung an den übertragenden 
Gesellschafter liegt deshalb ein unentgeltlicher Vorgang im Sinne einer verdeckten Einlage 
vor. 
 
c) Fehlende Interessengegensätze auf Gesellschafterebene 
 
Die Ausführungen unter b) gelten grundsätzlich auch für die Fälle, in denen auf der Ebene der 
vermögensmäßig beteiligten Gesellschafter kein Interessengegensatz zu verzeichnen ist, wie 
es beispielsweise in den Fällen der „Einmann-GmbH & Co. KG“ anzunehmen ist. In den 
Fällen fehlender Interessengegensätze wie etwa bei der „Einmann-GmbH & Co. KG“ hat es 
der Gesellschafter allerdings selbst in der Hand, eine Buchung auf einem gesamthänderisch 
gebundenen Rücklagenkonto später wieder rückgängig zu machen (z.B. durch Auflösung der 
Rücklage gegen Gutschrift auf seinem Kapitalkonto, so dass der ursprünglich angenommene 
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unentgeltliche Vorgang später nicht mehr gegeben ist, weil die - im Nachhinein vorgenom-
mene - Umbuchung auf das Kapitalkonto gerade nicht zu einem unentgeltlichen Vorgang 
führt). Insbesondere in den Fällen der Übertragung von Grundstücken auf eine „Einmann-
GmbH & Co. KG“ ist daher zu prüfen, ob im Hinblick auf die Anwendbarkeit des § 23 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 EStG ein Missbrauch von rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten im Sinne des 
§ 42 AO anzunehmen ist, wenn die Übertragung (zunächst) auf einem gesamthänderisch 
gebundenen Rücklagenkonto gutgeschrieben wird. 
 
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 
 
Im Auftrag 
gez. Müller-Gatermann  
 
 
 


